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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 193-2024 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.268 

  

Eingereicht am: 02.09.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Hügli (Münchenbuchsee, SP) (Sprecher/in) 

 
 

 Herren-Brauen (Rosshäusern, Die Mitte) 
Berger (Burgdorf, SP) 
Müller (Langenthal, SP) 
Schilt (Utzigen, SVP) 
Lindegger (Roggwil, GRÜNE) 
Jost-Morandi (Herzogenbuchsee, GLP) 
Sutter (Langnau i.E., SVP) 
Freudiger (Langenthal, SVP) 

Kohler (Spiegel b. Bern, FDP) 
Lerch (Langenthal, SVP) 
Streiff (Oberwangen b. Bern, EVP) 
Baumann (Münsingen, EDU) 
Walpoth (Bern, SP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 05.09.2024 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Selbstdispensation (direkte Medikamentenabgabe in der Arztpraxis) wieder ohne Ein-

schränkungen ermöglichen – Hausarztmedizin stärken 

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat eine Änderung der Gesundheitsgesetzge-

bung zur Genehmigung zu unterbreiten, damit Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte und die in 

der Praxis tätigen Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen mit einer Berufsausübungsbewil-

ligung wieder zur uneingeschränkten direkten Medikamentenabgabe (d. h. zum Führen einer 

Privatapotheke mit uneingeschränkter Medikamentenabgabe an die Patientinnen und Patienten) 

ermächtigt werden. Diese Genehmigung soll unabhängig von der Anzahl ortsansässiger Apo-

theken geschehen. 

Begründung: 

In ländlichen Gebieten und immer mehr auch in Städten sieht sich die Bevölkerung mit einem 

Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten konfrontiert. Diese Problematik wird durch gesetzli-

che Bestimmungen im Kanton Bern weiter verschärft, insbesondere durch das Verbot der 

Selbstdispensation (direkte Medikamentenabgabe) in Arztpraxen in Gemeinden mit mehr als ei-

ner Apotheke. 
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Die mittlerweile oftmals in Gruppen organisierten Apothekerinnen und Apotheker haben durch 

ausgeweitete Abklärungen in der Grundversorgung ihr Angebot für die breite Bevölkerung nutz-

voll und deutlich erweitert. Dazu gehören Diagnostik und Therapie von sehr vielen Erkrankun-

gen. Auch das Angebot an Impfungen in Apotheken wurde erweitert. Die heutige Regelung ist, 

gerade in Anbetracht der erweiterten Kompetenzen der Apotheken, vor allem aber im Interesse 

einer gesicherten medizinischen Versorgung der breiten Bevölkerung (inkl. direkte Versorgung 

mit Medikamenten), nicht mehr gerechtfertigt und nicht mehr zeitgemäss. 

Das Handlungsfeld der Ärzteschaft hat sich im Gegenzug nicht verändert. Weiterhin besteht das 

Verbot der uneingeschränkten direkten Medikamentenabgabe (Selbstdispensation von Medika-

menten) durch Arztpraxen in Gemeinden mit mehr als einer Apotheke. Dort dürfen Medika-

mente in der Arztpraxis nur sehr begrenzt in Notfällen, bei Hausbesuchen und zur Erstversor-

gung abgegeben werden. Für Patientinnen und Patienten ist es aber wichtig, schnell und sicher 

mit Medikamenten versorgt zu werden. Für ältere Menschen, durch Krankheit geschwächte o-

der durch Familienarbeit ausgelastete Eltern mit ihren Kindern bringt die ärztliche Medikamen-

tenabgabe bedeutende Erleichterung. 

15 Deutschschweizer Kantone kennen diesbezüglich keine eigene kantonale Regelung (mehr) 

und ermöglichen eine uneingeschränkte Selbstdispensation. Die Kantone dürfen zwar gemäss 

bundesgerichtlicher Rechtsprechung die direkte Medikamentenabgabe einschränken, sie müs-

sen aber nicht. Durch die Umstellung vom heutigen Mischsystem zur Möglichkeit der direkten 

Medikamentenabgabe in allen Praxen fallen für den Staat keinerlei zusätzliche Kosten an. Un-

seres Erachtens führt der Systemwechsel zu einer Reduktion der Kosten im Gesundheitswesen, 

denn es fallen keine doppelten Taxen mehr an, wie sie zum Beispiel beim Ausstellen und Einlö-

sen von Rezepten anfallen. 

Weiter wird der Aufbau sowie der Betrieb von Praxen in verschiedenen Fachrichtungen mit der 

Ermöglichung der Selbstdispensation deutlich attraktiver. Die neuste Versorgungsumfrage 2023 

der Ärzteschaft des Kantons Bern zeigt, dass jedes fünfte Fachgebiet im Kanton Bern von Un-

terversorgung betroffen ist. Dem gilt es nicht nur mit verstärkter Ausbildung, sondern auch mit 

guten wirtschaftlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für das Führen einer Praxis 

zu begegnen. Die Möglichkeit einer ärztlichen Privatapotheke würde diese Voraussetzungen er-

heblich verbessern. Die direkte Abgabe von Medikamenten ist somit für die Patientinnen und 

Patienten eine direkte Errungenschaft und auch für die Ärzteschaft attraktiv. 

Ein öffentliches Interesse für einen marktwirtschaftlichen Schutz und Wettbewerbsvorteil für die 

Apotheken im Sinne einer Strukturerhaltung ist nicht mehr gegeben. Der freie Wettbewerb zwi-

schen den Apotheken und den Privatapotheken der Ärzteschaft soll wieder ermöglicht werden, 

damit die Patientinnen und Patienten inskünftig auch wieder selbst darüber entscheiden kön-

nen, wo sie die benötigten Medikamente beziehen wollen. 

Die Ärztinnen und Ärzte in verschiedenen Fachrichtungen – besonders die Haus- und Kinder-

ärztinnen und -ärzte – werden mit dem Systemwechsel gestärkt, und der Kanton Bern wird zu 

einem attraktiveren Standort für Grundversorgerpraxen. Dazu übernehmen Apotheken immer 

mehr Aufgaben, wie Beratungen und Impfungen. Das alles zusammen führt langfristig zu einer 

besseren (Notfall-)Versorgung und zur Entlastung von Notfallstationen in den Spitälern. 

Wir brauchen kein Gesetz, das die Bezugsfreiheit der Patientinnen und Patienten einschränkt. 

Was wir aber brauchen, sind genügend Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte auf dem Land 

und in den Städten. Damit sorgen wir für eine umfassende Gesundheitsversorgung. 

Begründung der Dringlichkeit: Der Mangel an Haus- und Kinderärztinnen und -ärzten spitzt sich zu. Die Situation in 

vielen Gemeinden bezüglich der hausärztlichen Versorgung ist äussert prekär, weshalb in allen Fällen unverzügliches 

Handeln zur Stärkung der Grundversorgung geboten ist. 



 

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 12.09.2024 | Version: 5 | Dok.-Nr.: 292847 | Geschäftsnummer: 2024.RRGR.268 3/3 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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